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RS OGH 1983/7/5 10Os46/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.07.1983

Norm

StGB §216

Rechtssatz

Der Erlag des Unzuchtslohnes auf ein Konto steht der Annahme, daß der Täter auf diese Weise (in Form einer Rücklage

zur Deckung künftigen Bedürfnisse) gleichfalls seinen Unterhalt zu gewinnen beabsichtigt, nicht entgegen.
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